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A. Überblick über das Kartelldeliktsrecht

I. Kartellschäden:


 

Kommission: jährliche Schäden durch Hardcore-Kartelle zwischen 25 und 69 
Milliarden Euro in der EU. 



 

Studie (Analyse von 516 Hardcore-Kartellen, Zeitraum 1990-2008): 
durchschnittliche kartellbedingte Preiserhöhung zwischen 17% und 21%

II. Beispiel:


 

Italienische Kfz-Haftpflichtversicherer erhöhen kartellbedingt Prämien um 
20%. Mehrere Versicherungsnehmer (u.a. Manfredi) fordern Prämienanteil 
zurück (EuGH v. 13.7.2006, Slg. 2006, I-6441ff.).

III. Betrachtete Konstellation:


 

Horizontale Hardcore-Kartelle von Erstversicherungsunternehmen bezogen 
auf Erstversicherungsprodukte.
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A. Überblick über das Kartelldeliktsrecht

III. Entwicklung:


 
Ausgangsentscheidung: EuGH „Courage“ (C-453/99, Slg. 2001, 
S. I-6297).


 

Es müssen grds. „Jedermann“ die kartellrechtlichen Schadensansprüche 
zustehen, damit Art. 101 AEUV volle Wirkung entfaltet.



 

Beachtung des Äquivalenz- und Effektivitätsgrundsatzes durch 
Mitgliedstaaten!


 

Folgeentscheidung: EuGH „Manfredi“ (C-295/04, Slg. 2006, S. 
I-6619): 


 

Auch Endverbraucher („Jedermann“) haben Anspruch auf Schadensersatz.


 

Kommission: Grünbuch (2005) und Weißbuch (2008) 


 

Deutsches Kartellrecht: 7. GWB-Novelle (2005)
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B. Der Schadensersatzanspruch nach § 33 Abs. 3 
i.V.m. Abs. 1 GWB

I. § 33 Abs. 3 GWB:

„Wer einen Verstoß nach Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig 
begeht, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.“

II. § 33 Abs. 1 GWB:

„Wer gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes, gegen Artikel 81 
[jetzt: Art. 101 AEUV] oder 82 [jetzt: Art. 102 AEUV] des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder 
eine Verfügung der Kartellbehörde verstößt, […]“
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B. Der Schadensersatzanspruch nach § 33 Abs. 3 
i.V.m. Abs. 1 GWB

III. Tatbestandsvoraussetzungen:

1. Verstoß gegen Kartellrecht

2. Anspruchsberechtigung: „Betroffener“


 

„Betroffen“ ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger Marktbeteiligter durch den 
Kartellverstoß beeinträchtigt wird (§ 33 Abs. 1 S. 3 GWB)



 

Umstritten: Wer ist im Einzelfall „Betroffener“?



 

„Betroffenheit“ auf Versicherungsmärkten:


 

Konkurrierende Versicherungsunternehmen (+)


 

Unmittelbare Lieferanten (-) oder Abnehmer von Versicherungsunternehmen (+)


 

Mittelbare Abnehmer von Versicherungsunternehmen (-)


 

„Nichtabnehmende“ Versicherungskunden (+)


 

Am Kartell beteiligte Versicherungsunternehmen (+)

3. Schuld (Vorsatz oder Fahrlässigkeit)
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C. Schadensermittlung

I. Die Grundsätze der kartellrechtlichen Schadensermittlung
1. Schadensbestimmung nach der Differenzhypothese



 

Entschädigung in Geld (§§ 251, 252 BGB).


 

Differenzhypothese: der tatsächliche Zustand ist mit dem Zustand zu 
vergleichen, der ohne das schädigende Ereignis eingetreten wäre.



 

Schadensschätzung nach § 287 ZPO möglich!

2. Bezogen auf das Kartelldeliktsrecht


 

Vergleich zwischen realer Vermögenslage des vom Kartellverstoß 
Betroffenen und hypothetischer Vermögenslage, die sich ohne 
Wettbewerbsbeschränkung ergeben hätte.


 

Hypothetische Vermögenslage hängt von der (hypothetischen) 
Marktentwicklung ab (bspw. Kaufpreis ohne Kartell).



 

Problem: Marktgeschehen als dynamischer von Ungewissheiten geprägter 
Prozess.
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C. Schadensermittlung

3. Fallgruppe: Direkter Abnehmer


 

Erhöhung des Bezugspreises/Verminderung des Leistungsumfangs.


 

Differenz zwischen tatsächlich gezahltem Kaufpreis und hypothetischem 
Wettbewerbspreis.



 

Zusätzlich bei Lieferketten ggf. entgangener Gewinn (§ 252 S. 1 BGB).

4. Besondere Fallgruppe bei Versicherungskartellen


 

(Potentieller) Versicherungsnehmer verzichtet kartellbedingt auf 
Versicherungsschutz. Nicht versichertes Risiko realisiert sich.



 

(Potentieller) Versicherungsnehmer verzichtet kartellbedingt auf 
Versicherungsschutz und organisiert unter Kostenaufwand einen alternativen 
Risikotransfer (z.B. Gründung einer Captive).



 

Auch in diesen Fällen ist stets der hypothetische Wettbewerbspreis zu 
ermitteln.
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C. Schadensermittlung

II. Die hypothetische Entwicklung des Marktes


 

Ausgangspunkt: Vergleichsmarktmethode (vgl. § 19 Abs. 4 Nr. 
2 2. HS GWB):


 

Die Entwicklung eines mit dem kartellierten Markt vergleichbaren Marktes, 
wird als Anhaltspunkt für die hypothetische Marktentwicklung hinzugezogen.


 

Andere Methoden: Kostenmethode, Simulationsmethode


 

Kommission: Veröffentlichung eines „pragmatischen und 
unverbindlichen Orientierungsrahmens“ geplant.


 

Alle Methoden erfordern eine umfangreiche Datenbasis 
ökonomischer Parameter:


 

Trade-off zwischen Genauigkeit und Praktikabilität
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C. Schadensermittlung

III. Vergleichsmarktmethode (dreistufiger Prüfungsaufbau):
1. Identifikation des kartellierten Marktes in räumlicher, 

sachlicher und zeitlicher Hinsicht.


 

Welches Produkt unterlag in welchem Zeitraum einer 
Wettbewerbsbeschränkung und auf welches Gebiet bezog sich das Kartell.

2. Suche eines in räumlicher, sachlicher oder zeitlicher Hinsicht 
vergleichbaren Marktes.


 

Vergleichbar wenn: Mechanismen der Preisbildung sind zumindest ähnlich.


 

Unterschiede können (in Grenzen) durch Zu- und Abschläge ausgeglichen 
werden.

3. Tatsächliche Entwicklung auf dem vergleichbaren Markt wird 
auf die hypothetischen Marktverhältnisse des kartellierten 
Marktes übertragen.



a) Zeitliche Vergleichsmarktmethode


 
Identischer Markt als Vergleichsmaßstab


 

Vergleich des Kartellpreises mit dem Preis vor und/oder nach 
Bestehen des Kartells


 

Schwierigkeiten


 
Hinreichend langer Beobachtungszeitraum erforderlich


 

Exakte Bestimmung des Kartellzeitraums


 
Strukturelle Veränderung über die Zeit (z.B. Änderung des 
zugrundeliegenden Risikos, Deregulierung 1994)


 

Methoden


 
Zeitreihenmodelle (ARIMA, VAR, VECM)
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C. Schadensermittlung



b) Räumliche Vergleichsmarktmethode


 
Vergleich mit sachlich identischem aber regional 
unterschiedlichem Markt


 

Schwierigkeiten


 
Versicherungsmärkte überwiegend durch nationale Märkte 
geprägt


 

Strukturelle Unterschiede zw. den Märkten (z.B. gesetzliche 
Rahmenbedingungen, Regulierung)


 

Vergleich bei unterschiedlichen gesetzl. Rahmenbedingungen 
möglich? 


 

Methoden


 
Regressionsmodelle (OLS, 2SLS)
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C. Schadensermittlung



c) Sachliche Vergleichsmarktmethode


 
Vergleich mit regional identischem aber sachlich unterschiedlichem 
Markt


 

Schwierigkeiten


 
Versicherung als Rechtsprodukt



 
Vergleichbarkeit unterschiedlicher Versicherungsprodukte? (z.B. 
KFZ- vs. Privathaftpflichtversicherung) 



 
Vergleichbarkeit der Prämien unterschiedlicher Versicherungsarten?


 

Methoden


 
Regressionsmodelle (OLS, 2SLS)
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C. Schadensermittlung



IV. Kostenmethode


 
Ermittlung der relevanten Herstellungskosten und Aufschlag einer 
angemessenen Gewinnspanne


 

Schwierigkeiten


 
Berücksichtigung der Risikokosten



 
Ermittlung einer angemessenen Gewinnspanne (teilweise erhebliche 
Schwankungen, Bsp. combined ratio)   



 
Verlustmöglichkeit wird nicht berücksichtigt


 

Methoden


 
Regressionsmodelle für die Festlegung einer angemessenen 
Gewinnspanne (OLS, 2SLS)
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C. Schadensermittlung



V. Simulationsmethode


 
Vergleich des Kartellpreises mit dem hypothetischen Marktpreis 
eines fiktiven Marktes



 
Der fiktive Markt wird mittels Oligopol-Modellen simuliert


 

Schwierigkeiten


 
Die meisten Modelle haben statischen Charakter



 
Sehr hoher Aufwand sowie substantielle Datenbasis erforderlich  


 

Methoden


 
Regressionsmodelle für die erforderlichen Parameter (z.B. 
Elastizitäten)



 
Simulationsmodelle für Sensitivitätsanalysen
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C. Schadensermittlung



D. Fazit


 

Bei Versicherungskartellen sind besondere Konstellationen 
Aktivlegitimierter denkbar.


 

Vorgestellte Methoden haben inhärente Probleme bei der 
Anwendung auf Versicherungsmärkte.


 

Die zeitliche Vergleichsmarktmethode scheint trotz dessen am 
Besten geeignet, berücksichtigt man die Abwägung zwischen 
Praktikabilität und Genauigkeit.


 

Ist es sinnvoll, zu pauschalisieren?


 
Wenn ja, ist dies im gesetzlichen Rahmen Deutschlands/der EU 
implementierbar?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:
Jens Ole Rauh

Kompetenzzentrum Versicherungswissenschaften
Königsworther Platz 1

30167 Hannover
or@versicherungskompetenzzentrum.de
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